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Durch Schenkungsvertrag vom 07.05.1948 erhielt die Stadt ein Hausanwesen, 
welches in die Stiftung „Walli-von-Lautersche-Schenkung“ eingebracht wurde. Das 
Hausgrundstück wurde mit Genehmigung des Gemeinderats in den 1980er Jahren 
veräußert und der Erlös ging in die liquiden Mittel der Schenkung ein.  
Zweck der Stiftung ist ein regelmäßiger Zuschuss zum Betrieb des Städtischen 
Kinderkrankenhauses.  
Der Stiftungszweck wird mit der Beschlussfassung der Satzung an den offiziellen 
Namen der Klinik angepasst und ist inhaltlich identisch mit dem bisherigen. Er lautet 
nun: „Zuschuss zum Betrieb der Klinik für Kinder- und Jugendmedizin und der Klinik 
für Kinderchirurgie am Städtischen Klinikum in Karlsruhe“ 
Bis 2003 waren die zwei Klinikbereiche Kinderklinik und Kinderchirurgie in einem 
Gebäudekomplex am Durlacher Tor untergebracht. Durch den Umzug auf den 
Campus Moltkestraße besteht eine räumliche Trennung der zwei Klinikbereiche.  
Zur Verdeutlichung der Rechtspersönlichkeit wird im Namen der Stiftung das Wort 
„Schenkung“ durch „Stiftung“ ersetzt. 


